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Gebiihrenbemessung

Vergutungen fir die beruflichen Leistungen der Zahnarzte bestimmen sich nach der GOZ
1988 (§ 1 Abs. 1).

Wenn keine Vergutungsvereinbarung gemaf § 2 GOZ vorliegt, bemisst sich die Hohe der Ge-
bahr nach dem 1-fachen bis 3.5-fachen des Gebuhrensatzes...(§ 5 Abs. 1).

sinnerhalb des Geblihrenrahmens sind die Geblihren unter Beriicksichtigung der Schwierig-
keit und des Zeitaufwandes der einzelnen Leistung sowie der Umsténde bei der Ausfiihrung
nach billigem Ermessen zu bestimmen ... ein Uberschreiten des 2,3fachen des Gebiihrensat-
zes ist zuldssig, wenn Besonderheiten der vorbezeichneten Bemessungskriterien dies recht-
fertigen (§ 5 Abs. 2).“

Die Gebuhren sind also innerhalb des gesamten Geblhrenrahmens ausschliel3lich unter Be-
rucksichtigung der in § 5 Abs. 2 Satz 1 genannten Bemessungskriterien vom Zahnarzt nach
billigem Ermessen zu bestimmen.

Uberschreiten des Mittelwertes / Begriindungspflicht

Uberschreitet die berechnete Gebiihr das 2,3 - fache des Gebiihrensatzes, ist dies in der
Rechnung zu begrinden. Auf Verlangen ist die Begrindung naher zu erlautern...(§ 10 Abs. 3
GO2).

Unter Berucksichtigung der Bemessungskriterien ist ein Fall von mittlerer Schwierigkeit, durch-
schnittlichem Zeitaufwand und normalen Umstanden der Ausfuhrung (,Mittelfall“) in der Mitte
des Geblihrenrahmens mit dem sogenannten Mittelwert anzusetzen (Hoffmann, GOA, C 1, § 5
Anm. 5; Briick, GOA, § 5 Rdnr. 1.2, 13; OLG Koblenz, Urt. v. 19.05.1988 - 6 U 286/8 -, abge-
druckt in NJW 1988, 2309, zur GOA, das sich insoweit ohne Einschrankung auf die GOZ Uber-
tragen lasst).

Der Mittelwert stellt eine Beweislastgrenze dar. Der Zahnarzt hat Griinde fir die Uber-
schreitung des Mittelsatzes darzulegen. § 10 GOZ schreibt ausdricklich vor, dass der Grund
fur die Uberschreitung des 2,3fachen Geblihrensatzes in jedem Fall angegeben werden muss.
Als Begriundung reicht es nicht aus, lediglich die in § 5 Abs. 2 genannten Bemessungskriterien
(Zeitaufwand, Schwierigkeit, Umstande) in der Rechnung zu nennen, also zum Beispiel:
,besondere Schwierigkeit der Leistung". Vielmehr muss der konkrete Grund fur die Steigerung
angegeben werden. In der Regel wird jedoch eine stichwortartige Kurzbegrindung ausreichen
(Begriindung der Bundesregierung zur GOZ - Bundesrats - Drucksache 276/87, B | zu § 10).
Damit entspricht die Rechnung den nach der Verordnung vorgeschriebenen inhaltlichen Anfor-
derungen und ist fallig.

Der Zahlungspflichtige kann eine nahere Erlauterung der Begriindung verlangen. Eine
nahere Erlauterung wird jedoch nicht unter den inhaltlichen Anforderungen an die
Rechnung aufgefiihrt. Damit hat ein Verlangen des Zahlungspflichtigen nach einer na-
heren Erlauterung der Begriindung keinen Einfluss auf die Falligkeit der Rechnung.
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Es ist auch keinesfalls so, dass der Einsatz besonderer Gerate oder einer besonders aufwen-
digen Technik bei der Leistungserbringung grundsatzlich ausscheiden, und nur sogenannte
patientenbezogene Bemessungskriterien das Uberschreiten des Schwellenwertes rechtferti-
gen, wie es von Erstattern haufig behauptet wird.

Tatsachlich ist die Gebuihrenbemessung nach GOZ , leistungsbezogen" und nicht ,,pati-
entenbezogen". Der VGH Baden Wiirttemberg hat am 17.9.92 Az. 4 S 2084/91 gegen das
Land Baden Wirttemberg - Landesamt fiir Besoldung und Versorgung - entschieden,
dass neben den patientenbezogenen Begriindungen auch verfahrensbezogene Begriin-
dungen beihilferechtlich anzuerkennen sind.
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GOZ -Referent



	Gebührenbemessung

